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Jagdverordnung (JaV) 
Änderung vom 07.09.2022

Erlass(e) dieser Veröffentlichung:

Neu: –

Geändert: 154.21 | 324.111 | 922.111 | 922.51 | 922.63

Aufgehoben: –

Der Regierungsrat des Kantons Bern,

auf Antrag der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion,

beschliesst:

I.

Der Erlass 922.111 Jagdverordnung vom 26.02.2003 (JaV) (Stand 01.03.2022) 
wird wie folgt geändert:

Art.  6 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu)
2 Das Jagdinspektorat anerkennt auf Gesuch hin ausländische Jagdprüfungen, 
wenn

a (neu) die  Ausbildungs-  und  Prüfungsanforderungen  mit  jenen  des 
Kantons Bern vergleichbar sind und

b (neu) die betreffende Person mindestens zwei Jahre im jeweiligen Land 
Wohnsitz gehabt hat.

3 Es führt eine Liste der Länder mit Jagdprüfungen, deren Ausbildungs- und 
Prüfungsanforderungen mit jenen des Kantons Bern vergleichbar sind.

Art.  10 Abs. 3 (geändert)
3 Sie kann jeweils für eine Jagdsaison in Gebieten mit untragbarer oder abseh-
bar untragbarer Wildschadensituation die Ansitzjagd auf Rehwild sowie Rothir-
sche an Donnerstagen erlauben.

Art.  16a Abs. 1 (geändert), Abs. 1a (neu), Abs. 1b (neu)
Baujagd (Überschrift geändert)

https://www.belex.sites.be.ch/data/922.111/de
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1 Die Jagd mit Hunden in natürlichen Bodenbauen der Wildtiere (Baujagd) ist 
verboten.

a Aufgehoben.
b Aufgehoben.
c Aufgehoben.
d Aufgehoben.
1a Das Jagdinspektorat kann Ausnahmen von Absatz 1 bewilligen, wenn

a die Ziele der Baujagd wie Erhalt der Artenvielfalt oder der Lebensräume 
der einheimischen und ziehenden wildlebenden Tiere, Schutz bedrohter 
Tierarten,  Seuchenbekämpfung  oder  Bekämpfung  substanziellen  Wild-
schadens eingehalten werden,

b alle anderen für die beteiligten Tiere weniger belastenden Methoden das 
angestrebte Ziel nicht erreicht haben,

c die Baujagd längstens bis Ende Dezember dauert,
d für jeden Bau höchstens ein Bodenhund eingesetzt wird,
e jeder Bodenhund einen Ortungssender trägt.
1b Bevor die Baujagd ausgeübt wird, muss die Jägerin oder der Jäger der zu-
ständigen Wildhüterin oder dem zuständigen Wildhüter Ort und Zeit melden.

Art.  17a Abs. 2, Abs. 4 (geändert), Abs. 5 (aufgehoben)
2 Es ist folgendes Schiessprogramm zu erfüllen:

a mit der Kugelwaffe auf eine Distanz von mindestens 100 Metern entweder
1. (geändert) auf eine stehende Reh- oder Gamsscheibe (Scheibe des

deutschen Jagdverbands mit Einteilung 0, 1, 3, 8, 9, 10), wobei vier
Schüsse nacheinander mindestens den 8er-Ring anreissen müssen,
oder

4 Die  Bestätigung  des  Jagd-  oder  Schiessvereins über  den  Treffsicherheits-
nachweis ist dem Patentgesuch beizulegen.
5 Aufgehoben.

Art.  19 Abs. 4 (neu)
4 Schusswaffen sind während des Transports im Fahrzeug in einem Futteral 
oder in einem verschlossenen Waffenkoffer auf dem Rücksitz oder im Koffer-
raum mitzuführen. 

Art.  22 Abs. 2 (geändert)
2 Die  Schussabgabe von  Booten  aus  ist  gestattet,  wenn der  Bootspropeller 
ausserhalb des Wassers ist.
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Art.  32a (neu)
Gratispatente
1 Das Jagdinspektorat kann einer jagdberechtigten Person in ihrem 50. Jagd-
jahr im Kanton Bern Patente höchstens im Umfang der im 49. Jahr bezogenen 
Patente gratis abgeben.

Anhänge

Anhang 1: zu Artikel 10 (geändert)

Anhang 2: zu Artikel 11 und 31 (geändert)

II.

1.
Der Erlass 154.21 Verordnung über die Gebühren der Kantonsverwaltung vom 
22.02.1995 (Gebührenverordnung;  GebV)  (Stand  01.06.2022)  wird  wie  folgt 
geändert:

Anhänge

Anhang 02B: Gebührentarif  des  Amtes  für  Landwirtschaft  und  Natur 
(LANAT) (geändert)

2.
Der  Erlass  324.111 Kantonale  Ordnungsbussenverordnung vom 18.09.2002 
(KOBV) (Stand 01.01.2020) wird wie folgt geändert:

Art.  A1-1 Abs. 6
6

Tabelle geändert: Zeile "16a" aufgehoben; Zeile "17a" neu

F Jagd und Wildtierschutz CHF

15 Unterlassen  der  Meldepflicht 
bei der Selbsthilfe (Art. 8 Abs. 
5 der Jagdverordnung vom 26. 
Februar 2003 [JaV]1) i.V.m. Art. 
31 Abs. 1 Bst. a des Gesetzes 
vom 25. März 2002 über Jagd 
und Wildtierschutz [JWG]2))

50

https://www.belex.sites.be.ch/data/324.111/de
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F Jagd und Wildtierschutz CHF

16 Nicht  unverzügliches  Melden 
von Nachsuchen, die innerhalb 
der  zeitlichen  oder  örtlichen 
Beschränkung  der  Jagd  statt-
finden (Art.  16 JaV i.V.m.  Art. 
31 Abs. 1 Bst. a JWG)

50

16a … …

17 Überschreitung  der  maximal 
zulässigen Schussdistanz (Art. 
18  JaV  i.V.m.  Art.  31  Abs.  1 
Bst. a JWG) um 11 bis 30%

100

17a Schusswaffen,  die  während 
des  Transports  im  Fahrzeug 
nicht  in  einem  Futteral  oder 
verschlossenen  Waffenkoffer 
auf dem Rücksitz oder im Kof-
ferraum mitgeführt wurden (Art. 
19  Abs.  4  JaV  i.V.m.  Art.  31 
Abs. 1 Bst. a JWG)

50

18 Aufnahme der  Jagd nach Ge-
brauch  eines  Motorfahrzeugs 
in der gleichen Zeitperiode (Art. 
21 Abs. 1 und 2 JaV i.V.m. Art. 
31 Abs. 1 Bst. a JWG)

100

19 Nichtanbringen  der  Fahrzeug-
vignette  (Art.  21  Abs.  4  JaV 
i.V.m.  Art.  31  Abs.  1  Bst.  a
JWG)

20

1) BSG 922.111
2) BSG 922.11
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F Jagd und Wildtierschutz CHF

20 Nichtmitführen  der  für  Gäste 
vorgeschriebenen  Ausweise 
und Papiere, insbesondere der 
Bestätigung über die anerkann-
te  Jagdprüfung  (Art.  4  Abs.  1 
und  2  der  Direktionsverord-
nung vom 27. März 2003 über 
die Jagd [JaDV]1) i.V.m. Art. 18 
Abs.  4  des  Bundesgesetzes 
vom  20.  Juni  1986  über  die 
Jagd  und  den  Schutz  wildle-
bender  Säugetiere  und  Vögel 
[Jagdgesetz, JSG]2))

20

21 Nichtmitführen der für Jägerin-
nen  und  Jäger  vorgeschriebe-
nen  Ausweise  und  Papiere, 
insbesondere der gültigen per-
sönlichen Jagdbewilligung (Art. 
18 Abs. 4 JSG)

20

22 Überschreitung  der  zulässigen 
Anzahl  eingesetzter  Jagdhun-
de um höchstens  zwei  Hunde 
(Art.  7  JaDV  Abs.  1  und  2 
i.V.m.  Art.  18  Abs.  1  Bst.  d
JSG)  pro  Jägerin  oder  Jäger
für jeden überzähligen Hund

50

23 Anlernen von Jagdhunden (Art. 
9  JaDV i.V.m.  Art.  18  Abs.  1 
Bst. d JSG),

a ohne Bewilligung 100

b unter Missachtung von Bewil-
ligungsauflagen

50

24 Auslegen  von Schweinefleisch 
am  Luderplatz  (Art.  13  JaDV 
i.V.m.  Art.  47  des  eidgenössi-
schen  Tierseuchengesetzes
vom 1. Juli 1966 [TSG]3))

100

1) BSG 922.111.1
2) SR 922.0
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F Jagd und Wildtierschutz CHF

25 Unvollständiges,  unkorrektes 
oder  unterlassenes  Eintragen 
eines  erlegten  Wildtiers,  das 
mit  dem  Basispatent  alleine 
oder mit dem Patent E jagdbar 
ist,  vor  der  Besitzergreifung 
(Art. 17 Abs. 1 JaDV i.V.m. Art. 
31 Abs. 1 Bst. a JWG)

30

26 Unvollständiges oder unkorrek-
tes  Eintragen  eines  erlegten 
Wildtiers,  das  mit  dem Patent 
A, B, C oder D jagdbar ist, so-
weit  der  fehlbare Eintrag nicht 
Tierart, Geschlecht, Alter beim 
Gämswild  oder  Wildraum 
betrifft (Art. 17 JaDV i.V.m. Art. 
31 Abs. 1 Bst. a JWG)

30

27 Nichtangeben des Abschussta-
ges  und/oder  -monats  durch 
Nichtheraustrennung  der  ent-
sprechenden  Laschen  an  der 
Wildmarke  (Art.  17  Abs.  2 
JaDV i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. 
a JWG)

30

28 Missachten  der  Leinenpflicht 
(Art.  3 Abs.  1 Bst.  e der  Ver-
ordnung vom 26. Februar 2003 
über  den  Wildtierschutz 
[WTSchV]4) i.V.m. Art. 31 Abs. 
1 Bst. c JWG)

100

29 Missachten  von  Verboten  in 
Wildschutzgebieten (Art. 3 Abs. 
1 Bst. f WTSchV i.V.m. Art. 31 
Abs. 1 Bst. c JWG)

100

29a Missachten von Weggeboten in 
Wildschutzgebieten  (Art.  3 
Abs. 1  Bst. d  WTSchV  i.V.m. 
Art. 31 Abs. 1 Bst. c JWG)

100

3) SR 916.40
4) BSG 922.63



7 

F Jagd und Wildtierschutz CHF

30 Unbeaufsichtigtes  Laufenlas-
sen von Hunden (Art. 7 Abs. 1 
WTSchV i.V.m. Art. 18 Abs. 1 
Bst. d JSG sowie Art. 31 Abs. 1 
Bst. c JWG)

100

3.
Der Erlass 922.51 Verordnung über die Verhütung und Entschädigung von 
Wildschäden vom 22.11.1995 (Wildschadenverordnung, WSV) (Stand 
01.01.2010) wird wie folgt geändert:

Art.  3 Abs. 1a (neu), Abs. 4 (geändert)
1a Der Schaden, den der Wolf verursacht, wird in den Tal- und Hügelzonen so-
wie in den Bergzonen I und II gemäss Artikel 1 Absätze 3 und 4 der Verord-
nung des Bundesrates vom 7. Dezember 1998 über den landwirtschaftlichen 
Produktionskataster und die Ausscheidung von Zonen (Landwirtschaftliche Zo-
nen-Verordnung)1) angemessen entschädigt, soweit die geschädigte Bewirt-
schafterin oder der geschädigte Bewirtschafter alle zumutbaren Massnahmen 
zur Verhütung dieses Schadens getroffen hat.
4 Der Schaden, den Luchs, Biber, Fischotter, Adler, Bär, Wolf oder Goldschakal 

verursachen, ist gesondert auszuweisen.

Titel nach Art. 12 (neu)

T1 Übergangsbestimmung der Änderung vom 07.09.2022

Art.  T1-1 (neu)
1 Artikel 3 Absatz 1a ist ab dem 1. Dezember 2023 anwendbar.

4.
Der Erlass 922.63 Verordnung über den Wildtierschutz vom 26.02.2003 
(WTSchV) (Stand 01.08.2020) wird wie folgt geändert:

Titel nach Art. 9 (neu)

1.4 Störung von Wildtieren durch Zäune und Netze

1) SR 912.1

https://www.belex.sites.be.ch/data/922.63/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/922.51/de
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Art.  9a (neu)
Zäune und Netze
1 Wer Zäune verwendet, muss diese ihrem Zweck entsprechend fachgerecht 
auswählen und aufstellen sowie regelmässig kontrollieren und unterhalten.
2 Permanente feste Zäune dürfen den Wildwechsel (Austritt des Wildes) nicht 
übermässig erschweren.
3 Mobile Weidenetze dürfen nur als temporäre Zäune verwendet werden.
4 Sie sind bei Nichtgebrauch innert drei Wochen zu entfernen. Wird die Fläche 
während der Vegetationszeit erneut beweidet, entfällt diese Pflicht.

Art.  9b (neu)
Behördliches Entfernen von Zäunen und Netzen
1 Das Jagdinspektorat ordnet das Entfernen an

a von Zäunen, die für Wildtiere gefährlich sind,
b von mobilen Weidenetzen, die bei Nichtgebrauch nicht  fristgerecht ent-

fernt werden.
2 Beschwerden gegen  Verfügungen  des  Jagdinspektorats  gemäss Absatz  1 
kommt keine aufschiebende Wirkung zu, sofern in der Verfügung nichts ande-
res angeordnet wird.

III.

Keine Aufhebungen.

IV.

Diese Änderung tritt am 1. März 2023 in Kraft.

Bern, 7. September 2022 Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Häsler
Der Staatsschreiber: Auer
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Vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation genehmigt am ...



1 922.111-A1 

Anhang 1 zu Artikel 10 

(Stand 01.03.202306.2013) 



1 922.111-A2 

Anhang 2 zu Artikel 11 und 31 

(Stand 01.0903.20112023) 

Abschussgebühren für Fehlabschüsse 
Fehlabschüsse werden auf das persönliche Abschusskontingent angerechnet 
und auf Grund des bei der Kontrolle ermittelten Körpergewichts (ausgeweidet, in 
der Decke, mit Haupt) wie folgt mit einer Gebühr belegt: 

1. Falsche Kategorie:
Franken 

a Gämse: Für jedes volle Kg Körpergewicht 12 
b Reh: 30 

Zusätzlich bei Rehen, welche anstelle eines Rehkitzes erlegt wurden: für jedes volle 
Kg über 12 Kg 14 

c Rothirsch: Für jedes volle Kg Körpergewicht 10 
d Wildschwein: 

Wildschwein über 40 Kg (bei Gewichtsüberschreitung) 30 
Zzusätzlich für jedes volle Kg über 50 Kg 7 

Bei Trophäenträgern wird zusätzlich das Haupt mit der Trophäe beschlagnahmt. 

2. Schutz der Muttertiere:
a Milch tragende Gämsgeiss 50100 
b Milch tragende Rothirschkuh 400 

Bei Trophäenträgern wird zusätzlich das Haupt mit der Trophäe beschlagnahmt. 
Die Trophäen von Muttertieren, für die eine Abschussgebühr entrichtet werden 
musste, dürfen an Trophäenschauen nicht ausgestellt werden. 
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Anhang 2B: Gebührentarif des Amtes für Landwirtschaft und Natur
(LANAT)

(Stand 01.1003.20222023)

Die nachstehenden Gebühren sind in Taxpunkten angegeben. Der Frankenbe-
trag berechnet sich durch Multiplikation des in Artikel 4 vom allgemeinen Teil
angegebenen Wertes. Für Gebühren nach Zeitaufwand ist Artikel 8 des allgemei-
nen Teils anzuwenden.

Taxpunkte
1. Bildungswesen
1.1 –
1.4 ...

1.5 Duplikate von Zeugnissen und Diplomen 50 bis 100
2. Direktzahlungen

2.1 Ordentlicher Vollzug der agrarpolitischen Massnahmen inkl. ordentliche Ausrich-
tung der landwirtschaftlichen Beiträge und Direktzahlungen gebührenfrei

2.2 Ausserordentlicher Vollzug der agrarpolitischen Massnahmen
a …
b …
c …

2.2.1 Bearbeitungsgebühr für die Erhebung zusätzlicher Daten bei unvollständiger o-
der fehlerhafter Deklaration im Rahmen der Agrardatenerhebung 200

2.2.2 Gebühr für den Zusatzaufwand bei nicht eingehaltenen Nachfristen zur Deklara-
tion von Agrardaten 200 bis 500

2.2.3 Kanzleigebühren (Dokumente, schriftliche Auskünfte, Drucksachen etc.) 30 bis 100
2.2.4 Sonderbewilligungen 50 bis 200
2.3 Anerkennung von Betriebsformen
2.3.1 Betriebsanerkennung ohne Abklärungen vor Ort 200
2.3.2 Betriebsanerkennung mit Abklärungen vor Ort 200 bis 500
2.3.3 Anerkennung von Betriebsgemeinschaften oder Betriebszweiggemeinschaften

pro beteiligter Betrieb 200

2.3.4 Auflösung von Betriebsgemeinschaften oder Betriebszweiggemeinschaften pro
beteiligter Betrieb 200 bis 500

2.3.5 Anerkennung der überbetrieblichen Erfüllung des ÖLN (Verträge) pro beteiligter
Betrieb 100

2.3.6 Anpassung des Normalbesatzes 50 bis 200
2.4 –
2.7 ...

2.8 ...
2.9 Weitergabe von Daten des kantonalen Agrarinformationssystems
2.9.1 Einrichten der temporären oder permanenten Weitergabe von Daten nach Zeitaufwand

und betrieblichen
Mehrkosten

2.9.2 Weitergabe von Daten nach definiertem Muster
2.9.3 Spezial-Auswertung von Daten nach Vorgabe
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Taxpunkte
3. Veterinärdienst
3.1-3.17 …
4. Pacht, Raumplanung und Bodenschutz
4.1 Verfügungen betreffend Pachtzinse 100 bis 500
4.2 Verfügungen betreffend die parzellenweise Verpachtung 50 bis 200
4.3 Verfügungen betreffend kürzere Pachtdauer 50 bis 200

4.4 Ertragswert- und Pachtzinsschätzungen sowie andere Gutachten in Pachtange-
legenheiten (gemäss Aufwandrapport der Schätzer/Berater) nach Zeitaufwand

4.5 –
4.8 ...

4.9 Fachberichte zu Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen und zur Beanspru-
chung von Kulturland/Fruchtfolgeflächen 50 bis 800

4.10 Fachberichte baulicher Bodenschutz 50 bis 1000
5. Abteilung Tierproduktion...
6. Strukturverbesserungen
6.1 Genehmigung von Rechtsgeschäften 50 bis 300
6.2 Bewilligungen von Zweckentfremdungen und Zerstückelungen 200 bis 800
6.3 Verfügungen betreffend Rückbehalt oder Rückerstattung von Subventionen 50 bis 1000
7. Kantonaler MIBD (Analytik und Beratung)
7.1 –
7.5.1 ...

7.5.2 ...
7.6 –
7.6.6 …

8. Pflanzenschutz
8.1 ...
8.2 ...

8.3

Erteilung der Fachbewilligung an Landwirtinnen und Landwirte, Gärtnerinnen
und Gärtner und in speziellen Bereichen gemäss der Bundesgesetzgebung über
die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft und im Garten-
bau

50

8.4
Sonderbewilligungen für Pflanzenschutzmassnahmen gemäss Anhang 1 der
Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirt-
schaft (Direktzahlungsverordnung, DZV)1

20 bis 200

9. Landwirtschaftliches Beratungswesen
Die nachfolgende Gebührenregelung gilt für die Beratungsleistungen aller Ver-
waltungseinheiten des LANAT, soweit in den vorstehenden Ziffern keine Sonder-
regelung getroffen wurde.

9.1 Gruppenberatung

9.1.1

Weiterbildungskurse, Seminarien, Erfahrungsgruppen, Interessengruppen,
Workshops usw.; je nach Aufwand und öffentlichem Interesse am Bildungsange-
bot pro Lektion/Stunde
Die Kursgebühren können bis auf 50 Taxpunkte je Lektion/Stunde erhöht wer-
den, wenn

5 bis 20

a auswärtige Referentinnen und Referenten beigezogen werden,

1  SR 910.13
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Taxpunkte
b eine aufwendige Infrastruktur erforderlich ist,
c sonstige Mehraufwendungen erfolgen.

Die Kosten für Kursmaterialien gehen zulasten der Teilnehmenden.

9.1.2 Informationsveranstaltungen für die Gesamtheit der Landwirtinnen und Land-
wirte über agrarpolitische Entwicklungen gebührenfrei

9.2

Einzelberatung:
Die nachfolgende Gebührenregelung gilt für die Beratungsleistungen aller Ver-
waltungseinheiten des LANAT, soweit in den vorstehenden Ziffern keine Sonder-
regelung getroffen wurde.

9.2.1 Der Stundenansatz für Beratungsleistungen aller Verwaltungseinheiten des LA-
NAT beträgt vorbehältlich Ziffer 9.2.2 grundsätzlich

140
(inkl. Mehrwert-

steuer)

9.2.2
a Wenn die Beratungsleistung für die Landwirtinnen und Landwirte von hohem
öffentlichem Interesse ist und der Umsetzung der agrarpolitischen Ziele dient,
so beträgt der Stundenansatz

70
(inkl. Mehrwert-

steuer)

b Ist die Beratungsleistung für die Landwirtinnen und Landwirte von überwie-
gend privatem Interesse, so kann der Stundenansatz erhöht werden bis auf

105
(inkl. Mehrwert-

steuer)
10. Fischerei
10.1 Gebühren für den Fang von Wassertieren
10.1.1 Bewilligung für den Fang von Krebsen in kantonalen Fischgewässern 50 bis 200
10.1.2 …
10.1.3 ...
10.1.4 Laichfischfangbewilligungen 50 bis 200
10.1.5 …
10.2 Gebühren für die Berufsfischerei

10.2.1 Bewilligung zur Verwendung von Fanggeräten, die nicht im Patent aufgeführt
sind. 50 bis 200

10.2.2 Bewilligung zum Fischen ausserhalb der ordentlichen Fangzeiten 50 bis 200
10.3 Gebühren für kantonale Pachtgewässer
10.3.1 Ausstellen oder Ändern des Pachtvertrages für Angelfischereigewässer 50 bis 150
10.3.2 Ausstellen der Fischereipässe und Gastkarten pro Stück 15 bis 40
10.4 Gebühren für die Elektrofischerei
10.4.1 Ausstellen eines neuen Ausweises 50
10.4.2 Kursgebühr für Elektrofischereikurse 50 bis 250
10.5 Stellungnahmen zu technischen Eingriffen in Gewässer
10.5.1 Kleine Eingriffe 100 bis 250
10.5.2 Mittlere Eingriffe 250 bis 1000
10.5.3 Grosse Eingriffe 1000 bis 2500
10.5.4 Sehr grosse Eingriffe nach Zeitaufwand
10.5.5 Bewilligungen für Spülreglemente und Stauabsenkungen nach Zeitaufwand
10.6 Auslagen für fischereitechnische Massnahmen
10.6.1 Für Arbeiten, die durch Dritte verursacht oder in Auftrag gegeben werden. nach Zeitaufwand

10.6.2 Bewirtschaftung kantonaler Fischgewässer durch die kantonale Fischereiauf-
sicht im Auftrag Dritter nach Zeitaufwand

10.7 …
10.7.1 …
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Taxpunkte
10.8 Standort- und landesfremde Arten, Rassen und Varietäten
10.8.1 Bearbeiten von Gesuchen 100 bis 1000
10.9 …
10.9.1 …
10.9.2 …
10.10 Öffentlichkeitsarbeit
10.10.1 Führungen, Vorträge 50 bis 300
11. Jagd
11.1 Ersatz des Ausweises über die Jagdprüfung 50

11.2 Verwaltungskostenabzug bei Rückerstattung der Gebühren wegen Rückgabe ei-
ner Jagdbewilligung 100 bis 200

11.3 Ersatz von Jagdbewilligungen, Abschusskontrollen oder Wildmarken 30 bis 50
11.4 Mahngebühr für das nicht fristgerechte Einsenden der Abschusskontrolle 50
11.5 Bewilligung für Prüfungen und andere Veranstaltungen mit Hunden 50
11.6 Jagdbedingte Nachsuchehilfe durch die Wildhut 50

11.7 Bewilligung für sportliche Veranstaltungen und sonstige gesellschaftliche Veran-
staltungen in Wildschutzgebieten 100 bis 300

11.8 ...

11.9 Einfache Mitberichte im Bereich Wildschutz und Lebensraumerhaltung (Aufwand
bis 2 Std.) 150 bis 250

11.10 Mitberichte im Bereich Wildschutz und Lebensraumerhaltung (Aufwand bis 6
Std./ Feldbegehung) 150 bis 850

11.11 Mitberichte im Bereich Wildschutz und Lebensraumerhaltung (Aufwändige Stel-
lungnahmen, wiederholte Mitberichte und Besprechungen) 150 bis 2000

11.12 Nachträgliche Änderung von Jagdpatentkategorien 100
11.13 Bestätigung für erlittene Fahrzeugschäden bei Fahrzeugkollisionen mit Tieren 70

11.14 Vorträge, Exkursionen und Führungen im Auftrag von Schulen, Vereinen und
Gesellschaften 50 bis 200

11.15
Auskünfte über Wildtierbestände und deren Lebensraumsituation an verwal-
tungsexterne Stellen bei Projekten aller Art (Planungen, Bau- oder Forschungs-
vorhaben usw.)

nach Zeitaufwand

11.16 Ausnahmebewilligung für Baujagd 50
12. Naturschutz
12.1 Bewilligungen im Bereich Naturschutz
12.1.1 Naturschutzgebiete 200 bis 2000
12.1.2 Wiederherstellungsverfügungen 300 bis 3000
12.1.3 Beseitigung von Ufervegetation 200 bis 2000
12.1.4 Biotopschutz 200 bis 2000
12.1.5 Artenschutz (Bewilligungen für Erwerbszwecke)

a Pilze 200 bis 300
b Moose, Früchte, Heilkräuter usw. 200 bis 300
c Enzianwurzeln 200 bis 300

12.1.6 Fangen und Halten von Tieren 200 bis 1500

12.1.7 Naturschutzbewilligungen für zielverwandte Privatorganisationen oder zu wis-
senschaftlichen Zwecken 0 bis 300



5 154.21-A2B

Taxpunkte

12.1.8 Gesuche für Eingriffe in Biodiversitätsförderflächen gemäss Artikel 57 und An-
hang 4 DZV 20 bis 50

12.1.9 Gesuche für Investitionsbeiträge im Rahmen der Landschaftsqualitätsbeiträge
gemäss Artikel 63 DZV 20 bis 50

12.2 Kontrollmassnahmen im Bereich Umweltschutz

12.2.1
Überprüfung/Kontrolle gemäss der Bundesgesetzgebung über die Reduktion
von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zu-
bereitungen und Gegenständen

200 bis 2000

12.3 Mitberichte im Bereich des Umweltschutzes und des Naturschutzes
12.3.1 Einfacher Mitbericht (< 1 Stunde Bearbeitungsaufwand) 100 bis 200
12.3.2 Mitbericht mit mittlerem Aufwand (Voraktenstudium, Feldbegehung) 150 bis 2000
12.3.3 Aufwändige Mitberichte/UVP (>½ Arbeitstag/mehrmalige Beschäftigung) nach Zeitaufwand
12.3.4 Mitberichte zu Naturschutzvorhaben zielverwandter Privatorganisationen gebührenfrei
12.4 Weitere Verrichtungen
12.4.1 Aufwendige Zusammenstellungen u. Ä. nach Zeitaufwand
12.4.2  Aufbereiten Gesuchdossiers aus elektronischen Daten nach Zeitaufwand
13. Bienenzucht
13.1 Behandlung von Gesuchen zur Errichtung von Schutzzonen um Belegstationen gebührenfrei
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Datum RR-Sitzung: 7. September 2022 

Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
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1. Ausgangslage 

Das Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT) hat bei der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
(WEU) am 21. Juni 2021 beantragt, eine Expertengruppe einzusetzen, um den Revisionsbedarf im kan-
tonalen Jagdrecht abzuklären und Vorschläge für die Anpassungen auf Stufe Verordnung auszuarbeiten. 
Anlass für diesen Antrag gaben neue Anliegen und Wünsche zum Jagdrecht. Die WEU hat der Einset-
zung einer Expertengruppe zugestimmt. In dieser Expertengruppe nahmen der Berner Jägerverband 
(BEJV), der Berner Bauern Verband, Pro Natura Bern, die Bernische Gesellschaft für Vogelkunde und 
Vogelschutz (Berner Ala), die Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB), die Berner Waldbesitzer 
(BWB) sowie der Dachverband Berner Tierschutzorganisationen (DBT) Einsitz.  
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Während zwei Sitzungen erarbeitete die Expertengruppe im August und September 2021 konkrete Vor-
schläge zur Änderung der Jagdverordnung vom 26. Februar 2003 (JaV)1 und der Direktionsverordnung 
vom 27. März 2003 über die Jagd (JaDV)2 zuhanden des LANAT. Es wurden insbesondere die folgenden 
Themen besprochen: Verbesserung des Jagderfolgs bei Rothirschen, Einführung eines nachhaltigeren 
Gämsjagdmodells, Treffsicherheitsnachweis, Anerkennung von ausländischen Jagdprüfungen, Schuss-
abgabe aus dem Fahrzeug, Gästekarten, Verbot der Verwendung bleihaltiger Kugelmunition und Präzi-
sierung der Nachsuchevorschriften. Diese besprochenen Änderungen sollen nun mit der vorliegenden 
Teilrevision der JaV, der Anpassung der JaDV und der Jagdplanung bzw. Jagdordnung umgesetzt wer-
den. Ebenfalls wird die Gelegenheit genutzt, die in der Herbstsession 2021 überwiesene Motion 287-
2020 «Abschaffung der Baujagd im Kanton Bern» umzusetzen. Ferner wird die Verordnung vom 22. No-
vember 1995 über die Verhütung und Entschädigung von Wildschäden (Wildschadenverordnung, WSV; 
BSG 922.51) mit einer Bestimmung zur Entschädigung von durch den Wolf verursachten Nutztierrissen 
ergänzt. Auch die Verordnung vom 26. Februar 2003 über den Wildtierschutz (WTSchV)3 wird ange-
passt, um den Schutz der Wildtiere beim Verwenden von Zäunen zu verbessern.  

2. Erläuterungen zu den Artikeln 

2.1 Änderungen der JaV 

Artikel 6 Absätze 2 und 3 
In letzter Zeit ist es im Zusammenhang mit der Jagdprüfung vermehrt zu Fällen gekommen, in denen 
Personen für eine kurze Intensivausbildung ins Ausland gegangen sind und dort ihre Prüfungen abgelegt 
haben, um diese dann im Kanton Bern anerkennen zu lassen. Oftmals verfügen solche Personen über 
keine oder wenig praktische Erfahrungen und haben auch sonst nur eingeschränkte Kenntnisse der Ei-
genheiten der Berner Jagd. Um solche Fälle einzudämmen, wird die Bestimmung dahingehend ange-
passt, dass auch die Anforderungen an die Ausbildung mit jenen des Kantons Bern vergleichbar sein 
müssen (Abs. 2 Bst. a). Vergleichbar sind z.B. Ausbildungen, die wie die bernische Ausbildung eine 
Dauer von zwei Jahren mit praktischen Elementen zu verschiedenen Jahreszeiten umfassen (z.B. Hegen 
im Winter, Rehkitzrettung im Mai und Juni). Zusätzlich wird für die Anerkennung der ausländischen Jagd-
prüfungen verlangt, dass die betreffende Person mindestens zwei Jahre im jeweiligen Land Wohnsitz 
gehabt hat (Abs. 2 Bst. b). Dies hat sie durch einen Nachweis zu belegen. Dadurch wird es Personen 
verunmöglicht, bloss eine kurze Intensivausbildung im Ausland zu absolvieren, um damit ein bernisches 
Jagdpatent zu erlangen und die bernische Jagdprüfung nicht ablegen zu müssen. Das Jagdinspektorat 
(JI) führt weiterhin eine Liste mit ausländischen Jagdprüfungen, deren Ausbildungs- und Prüfungsanfor-
derungen mit jenen des Kantons Bern vergleichbar sind (Abs. 3). Aufgrund der Wohnsitzpflicht und der 
Überprüfung der Vergleichbarkeit der ausländischen Jagdprüfung mit derjenigen des Kantons Bern muss 
das JI in jedem einzelnen Fall entscheiden, ob die Anerkennung der ausländischen Jagdprüfung vorge-
nommen werden kann.  
 
Artikel 10 Absatz 3 
Bisher war die Ansitzjagd auf Rehwild an Donnerstagen nur in Gebieten mit untragbarer Wildschadensi-
tuation erlaubt. Neu soll dies auch in Gebieten mit absehbar untragbarer Wildschadensituation möglich 
sein. Damit wird die Flexibilität bei der Jagdplanung erhöht und sich abzeichnende negative Tendenzen 
beim Wildtiereinfluss können besser berücksichtigt werden. Die Rothirschbestände haben in den letzten 
Jahren zugenommen und führen in Gebieten, in denen die Wildschadensituation bereits angespannt ist, 
zu zusätzlichem Wildtiereinfluss. Deshalb wird Absatz 3 dahingehend ergänzt, dass die Donnerstagsjagd 
künftig auch beim Rothirsch möglich sein wird.  
 
                                                   
1 BSG 922.111 
2 BSG 922.111.1 
3 BSG 922.63 
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Artikel 16a 
Bei der Baujagd wird ein sogenannter Bodenhund in den Bau eines Fuchses oder Dachses geschickt, 
um die Bewohner aus dem Bau zu treiben. Vor dem Bau warten Jägerinnen und Jäger, um die herausge-
triebenen Füchse bzw. Dachse zu erlegen. Die Baujagd ist bisher grundsätzlich gestattet, für die Durch-
führung müssen indes bestimmte Bedingungen eingehalten werden (Abs. 1 Bst. a bis d). Es handelt sich 
um eine traditionelle Jagdart, die nur noch durch einen kleinen Teil der Jägerschaft ausgeübt wird. Trotz 
des Einsatzes von moderner Technik (Ortungsgeräte und Sender) besteht die Gefahr, dass sich Hunde 
bei der Baujagd verletzen oder gar in einem Fuchsbau eingeschlossen werden. Diese Jagdart stösst 
deswegen und wegen des damit für die bejagten Tiere verbundenen Stresses teilweise auf Unverständ-
nis. 
 
In der Wintersession 2020 wurde die Motion 287-2020 «Abschaffung der Baujagd im Kanton Bern» ein-
gereicht, mit der die Baujagd verboten werden soll, aber Ausnahmen unter bestimmten Voraussetzungen 
bewilligt werden können. In der Herbstsession 2021 hat der Grosse Rat die Motion überwiesen. Deshalb 
wird nun in Artikel 16a Absatz 1 ausdrücklich festgehalten, dass die Baujagd verboten ist. Die Vorausset-
zungen, die eingehalten werden müssen, um vom JI eine Ausnahmebewilligung zu erhalten, sind in Ab-
satz 1a dieser Norm aufgezählt, wobei die Buchstaben c bis e der bisherigen Regelung in Absatz 1 
Buchstaben a bis c entnommen sind. Neu als Voraussetzungen kommen die folgenden hinzu: Die Ziele 
der Baujagd wie Erhalt der Artenvielfalt oder der Lebensräume der einheimischen und ziehenden wildle-
benden Tiere, Schutz bedrohter Tierarten, Seuchenbekämpfung oder Bekämpfung substanziellen Wild-
schadens werden eingehalten (Bst. a) und alle anderen für die beteiligten Tiere weniger belastenden Me-
thoden haben das angestrebte Ziel nicht erreicht (Bst. b). Wie bis anhin muss die Jägerin oder der Jäger 
vor Ausübung der Baujagd der zuständigen Wildhüterin oder dem zuständigen Wildhüter Ort und Zeit 
melden (Abs. 1b). 
 
Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe a Ziffer 1 
Die zu verwendende Scheibe wird an den Standard der schweizerischen Jagd- und Fischereiverwalter-
konferenz (JFK) angepasst, der vorsieht, dass der Treffsicherheitsnachweis u.a. auf eine stehende Reh- 
oder Gamsscheibe (Scheibe des deutschen Jagdverbands) zu leisten ist.  
 
Artikel 17a Absätze 4 und 5 
Neu ist der Treffsicherheitsnachweis dem Patentgesuch beizulegen. Damit soll die administrative Kon-
trolle und die Handhabung des Treffsicherheitsnachweises vereinfacht werden. Die Jägerin oder der Jä-
ger braucht den Nachweis nicht mehr in der Abschusskontrolle einzutragen und die Wildhüterin oder der 
Wildhüter muss ihn nicht mehr nachträglich überprüfen bzw. die Jägerin oder der Jäger muss ihn nicht 
mehr nachträglich belegen. Dementsprechend kann Absatz 5 aufgehoben werden. 
 
Artikel 19 Absatz 4 
Die Schusswaffen sind während des Transports im Fahrzeug in einem Futteral oder in einem verschlos-
senen Waffenkoffer auf dem Rücksitz oder im Kofferraum mitzuführen. Damit soll die «Fahrzeugpirsch» 
verhindert oder zumindest erschwert werden. Denn das Benutzen eines Fahrzeuges zur Jagdausübung 
anstelle der traditionellen Ansitzjagd ist nicht nur bei grossen Teilen der Jägerschaft verpönt, sondern 
führt auch zu raschen Schussabgaben mit entsprechend negativen Folgen für Sicherheit und Tierschutz 
(z.B. unnötige Qualen durch schlecht platzierte Schüsse). Die Erfahrungen der letzten Jahre haben ge-
zeigt, dass die negativen Auswirkungen der «Fahrzeugpirsch» mit der heute geltenden Regelung (s. 
Art. 22 Abs. 1: Verbot der Schussabgabe vom Fahrzeuginnern aus) nur ungenügend verhindert werden 
können. Mit der neuen Bestimmung sollen die Nachteile der stationären Ansitzjagd gegenüber der mobi-
len «Fahrzeugpirsch» weitestgehend eliminiert werden. Zudem vergrössert die Sichtbarkeit von Waffen 
beim Transport im Auto das Risiko von Diebstählen, was letztlich auch versicherungsrechtlich relevant 
sein kann. Schliesslich können in Fahrzeugen sichtbare Waffen bei Drittpersonen mulmige Gefühle aus-
lösen, was dem Ansehen der Jagd abträglich sein kann. 
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Artikel 22 Absatz 2 
Die heutige Regelung bezüglich der Schussabgabe von Booten aus ist nicht mehr zeitgemäss, da mo-
derne Schiffsmotoren teilweise nicht mehr auf einfache Weise abmontiert werden können. Deshalb muss 
neu bei der Schussabgabe lediglich der Bootspropeller ausserhalb des Wassers sein.  
 
Artikel 32a 
Jägerinnen und Jäger erwerben im Normalfall jedes Jahr Jagdpatente und -bewilligungen und entrichten 
die dafür vorgesehenen Gebühren. Daneben nehmen sie eine wichtige Aufgabe im öffentlichen Interesse 
wahr (vgl. Art. 2 des Gesetzes vom 25. März 2002 über Jagd und Wildtierschutz [JWG]4). Im Sinne einer 
Honorierung dieser beiden Aspekte bestand während vielen Jahren die Tradition, dass das sogenannte 
«50. Patent» gratis abgegeben wurde. Diese Tradition wurde bei der Totalrevision des Bernischen Jagd-
rechts abgeschafft, wobei die Begründung dafür aus heutiger Sicht unklar ist. Angesichts der vorgenann-
ten Argumente soll die Möglichkeit der Gratisabgabe der Patente im 50. Jagdjahr höchstens im Umfang 
der im 49. Jahr bezogenen Patente wiedereingeführt werden. Da eine Jägerin oder ein Jäger zuvor min-
destens 50 Jahre lang die Jagd ausgeübt haben muss, kommt die Gratisabgabe nur in Einzelfällen zur 
Anwendung (durchschnittlich 2 bis 3 Gratispatente pro Jahr). Die daraus resultierenden Mindereinnah-
men sind nicht bedeutend (ca. 2'500 bis 5'000 Franken im Jahr); deshalb kann die Gratisabgabe in der 
JaV geregelt werden (vgl. Art. 34 Abs. 1 JWG i.V.m. Art. 137 Abs. 2 e contrario der Verordnung vom 
3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen [FLV]5). 
 
Anhang 1 zu Artikel 10 
Die vorliegende Teilrevision wird genutzt, um die falsche Überschrift «Jagdzeiten» in der Spalte ganz 
links durch die richtige Überschrift «Patentarten» zu ersetzen. 
 
Anhang 2 zu den Artikeln 11 und 31 
Das JWG verfolgt in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a das Ziel, durch die Jagd eine nachhaltige Nutzung 
des Wildes zu gewährleisten und naturnah strukturierte Bestände zu fördern. Im Kanton Bern soll des-
halb ein nachhaltigeres Gämsjagdmodell eingeführt werden, um den Druck auf den Gämsbock zu redu-
zieren, da dieser übernutzt wird. Die Gämsböcke, die älter als zwei Jahre sind, machen knapp die Hälfte 
der erlegten Tiere aus. Insgesamt sind etwas über 60 % der erlegten Tiere männlich. Es soll die Möglich-
keit eingeführt werden, dass nur eine Gämse gelöst werden kann, wobei die Möglichkeit, zwei Gämsen 
zu erlegen, beibehalten wird. Neu soll festgelegt werden, dass die Jägerinnen und Jäger über zwei Jahre 
gesehen gleich viele weibliche wie männliche Tiere erlegen. Die damit beabsichtigte Schonung der 
männlichen Gämsen soll aber nicht zu einer zu starken Verlagerung zu den weiblichen Gämsen führen. 
Deshalb benötigt die Einführung des neuen Gämsjagdmodells auch flankierende Massnahmen: Aus die-
sem Grund wird im Anhang 2 zu den Artikeln 11 und 31 die Abschussgebühr für Fehlabschüsse von 
Milch tragenden Gämsgeissen von 50 auf 100 Franken erhöht und bei Trophäenträgern wird zusätzlich 
das Haupt mit der Trophäe beschlagnahmt. Die übrigen Massnahmen für das neue Gämsjagdmodell 
können hauptsächlich in der Jagdplanung bzw. Jagdordnung umgesetzt werden. Es sind in der JaDV nur 
eine Anpassung und eine Ergänzung betreffend die Kategorien beim Gämsjährling notwendig (Art. 1 
Abs. 1 Bst. c und d JaDV). Zusätzlich wird noch ein redaktionelles Versehen korrigiert. 

2.2 Indirekte Änderung der Verordnung vom 22. Februar 1995 über die Gebühren der Kan-
tonsverwaltung (Gebührenverordnung, GebV)6 

Anhang 2B 
Die Gebühr für die Ausnahmebewilligung für die Baujagd (vgl. vorne Art. 16a JaV) wird in Ziffer 11.16 auf 
50 Franken festgesetzt. 

                                                   
4 BSG 922.11 
5 BSG 621.1 
6 BSG 154.21 
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2.3 Indirekte Änderung der Kantonalen Ordnungsbussenverordnung vom 18. September 
2002 (KOBV)7 

A1 Anhang 1 zu Artikel 1 Buchstabe F Ziffern 16a und 17a (Tabelle 6 geltende Fassung, Tabelle 7 geän-
derte Fassung) 
Die KOBV enthält in der vorerwähnten Ziffer 16a eine Ordnungsbusse, die verhängt wird, wenn kein 
Treffsicherheitsnachweis oder kein Beleg oder kein Eintrag im Abschusskontrollheft (Art. 17a JaV) vor-
handen ist. Da Artikel 17a Absatz 4 JaV künftig vorsieht, dass der Treffsicherheitsnachweis dem Patent-
gesuch beigelegt werden muss und somit dessen Kontrolle vor der Patenterteilung erfolgt, entfällt diese 
Ordnungsbusse und die Bestimmung (Ziff. 16a) kann aufgehoben werden. 
 
Die Schusswaffen sind gemäss Artikel 19 Absatz 4 JaV künftig während des Transports im Fahrzeug in 
einem Futteral oder verschlossenen Waffenkoffer auf dem Rücksitz oder im Kofferraum mitzuführen. Die 
Widerhandlung gegen diese Vorschrift wird mit einer Ordnungsbusse von CHF 50 geahndet (neue 
Ziff. 17a). 

2.4 Indirekte Änderung der Verordnung vom 22. November 1995 über die Verhütung und Ent-
schädigung von Wildschäden (Wildschadenverordnung, WSV)8 

Artikel 3 Absätze 1a und 4 
Mit der neuen Regelung in Absatz 1a sollen die Entschädigungen für Schaden, den der Wolf verursacht, 
nur noch geleistet werden, wenn in den Tal- und Hügelzonen sowie in den Bergzonen I und II die Nutz-
tiere mit zumutbaren Massnahmen vor dem Wolf geschützt worden sind. Die Einteilung der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche erfolgt gestützt auf Artikel 1 ff. der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über 
den landwirtschaftlichen Produktionskataster und die Ausscheidung von Zonen (Landwirtschaftliche Zo-
nen-Verordnung)9. Für die Zuteilung der landwirtschaftlich genutzten Fläche in die Bergzonen I bis IV 
wird u.a. auch der Anteil an Hang- und Steillagen berücksichtigt (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. c Landwirtschaftli-
che Zonen-Verordnung). Als Grundsatz gilt, dass – je mehr Hang- und Steillagen bestehen – es umso 
schwieriger ist, Schutzmassnahmen vor dem Wolf zu ergreifen bzw. rasch umzusetzen. Deshalb werden 
im Sömmerungsbiet und in den Bergzonen III und IV auch künftig alle Nutztierrisse angemessen ent-
schädigt, unabhängig davon, ob zumutbare Schutzmassnahmen ergriffen worden sind oder nicht. 
 
Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass in Regionen, in denen dies technisch mit angemessenem 
Aufwand möglich ist, künftig permanent Herdenschutz betrieben wird. Wird dies nicht gemacht, werden 
gerissene Tiere nicht mehr entschädigt. Im Gegenzug beteiligen sich Bund und Kanton weiterhin an den 
Kosten von Herdenschutzmassnahmen und beraten die Betroffenen. Können, z.B. wegen der Gestaltung 
der Bodenoberfläche, keine zumutbaren Schutzmassnahmen getroffen werden, werden die Schäden 
ausnahmsweise auch in den Tal- und Hügelzonen sowie in den Bergzonen I und II weiterhin angemes-
sen entschädigt.  
 
Der Bund leistet den Kantonen gemäss Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung vom 29. Feb-
ruar 1988 über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdverordnung, JSV)10 
namentlich eine Abgeltung an die Entschädigung von Wildschäden, die von Goldschakalen verursacht 
werden. Deshalb ist ein solcher Schaden künftig ebenfalls gesondert auszuweisen (Art. 3 Abs. 4). 
 

                                                   
7 BSG 324.111 
8 BSG 922.51 
9 SR 912.1 
10 SR 922.01 



Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 26.08.2022 | Version: 86 | Dok.-Nr.: 234085 | Geschäftsnummer: 2021.WEU.3053 6/9 

Übergangsbestimmung Artikel T1-1 
Damit die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter genügend Zeit haben, um die erforderlichen Schutz-
massnahmen vor dem Wolf umzusetzen und die neue Regelung nicht während der Weidesaison in Kraft 
tritt, wird Artikel 3 Absatz 1a erst ab 1. Dezember 2023 gelten. 

2.5 Indirekte Änderung der Verordnung vom 26. Februar 2003 über den Wildtierschutz 
(WTSchV)11 

Artikel 9a 
Jedes Jahr kommen in der Schweiz tausende Tiere in Zäunen um oder verletzen sich daran. Davon sind 
Wildtiere genauso betroffen wie Nutztiere. Dieses Tierleid liesse sich teilweise verhindern bzw. reduzie-
ren. Vorweg ist es wichtig, dass insbesondere mobile Weidenetze («Flexinetze») nur solange stehen 
bleiben, wie sie betrieblich benötigt werden. Ein nicht mehr benötigtes mobiles Weidenetz soll deshalb 
innert drei Wochen weggeräumt werden, wobei diese Pflicht entfällt, wenn die entsprechende Fläche 
während der Vegetationszeit erneut beweidet wird (Abs. 3 und 4). Zusätzlich ist ein guter Herdenschutz-
zaun für Wildtiere meistens eine viel kleinere Gefahr als ein schlecht unterhaltener Zaun. Bereits eine 
gute und ausreichende Elektrifizierung hält Wildtiere ab und reduziert damit die Gefahr, dass sich diese 
darin verheddern. Aus diesem Grund ist auf die fachgerechte Auswahl und den Unterhalt eines Zaunes 
grossen Wert zu legen (Abs. 1). Somit ist Herdenschutz und Wildtierschutz nicht per se ein Widerspruch. 
Daneben ist aber bis zu einem gewissen Grad zu akzeptieren, dass Schutzzäune die Mobilität der Wild-
tiere beschränken. Dennoch soll der Wildwechsel (Austritt des Wildes) nicht übermässig erschwert wer-
den (Abs. 2). Dies lässt sich regelmässig mit der Festlegung des Standorts und der Dauer des Aufstel-
lens eines Zaunes erreichen.  
 
Artikel 9b 
Wird bei der Auswahl, beim Aufstellen, bei der Kontrolle und beim Unterhalt der Zäune auf Wildtiere 
keine Rücksicht genommen, so dass die Zäune für Wildtiere eine Gefahr darstellen, ordnet das JI deren 
Entfernung an. Auch wenn mobile Weidenetze nicht fristgerecht gemäss Art. 9a Abs. 4 entfernt worden 
sind, wird deren Entfernung angeordnet (Abs. 1). Beschwerden gegen solche Verfügungen des JI haben 
keine aufschiebende Wirkung, ausser es wird etwas anderes angeordnet (Abs. 2). Der Grund hierfür ist, 
dass die Wildtiere während eines laufenden Beschwerdeverfahrens nicht weiter durch aufgestellte Zäune 
beeinträchtigt werden sollen (Verletzungen, die allenfalls sogar zum Verenden von Tieren führen).  
 
Bei der Anwendung der Bestimmungen in den Artikeln 9a und 9b ist Artikel 11 der Kantonalen Waldver-
ordnung vom 29. Oktober 1997 (KWaV)12 zu beachten: An Wytweiden, Weidwälder oder offene Weiden 
grenzender, geschlossener Wald ist vor Beweidung zu schützen (Art. 11 Abs. 1 Satz 2 KWaV); es be-
steht also eine Zaunpflicht, um Wald von der Weide zu trennen. Diese Pflicht wird durch die Artikel 9a 
und 9b nicht aufgehoben. 

3. Finanzielle Auswirkungen 

Die Abgabe eines Gratispatents ist erst beim 50. Patent möglich, somit sind die diesbezüglichen Minder-
einnahmen überschaubar (ca. 2'500 bis 5'000 Franken im Jahr) bzw. werden durch die zusätzlichen Ein-
nahmen wie die Erhöhung der Abschussgebühr für Fehlabschüsse bei Muttertieren kompensiert. Die 
Höhe dieser Zusatzeinnahmen ist schwierig zu beziffern; sie dürften betragsmässig aber bloss gering 
ausfallen.  
 

                                                   
11 BSG 922.63 
12 BSG 921.111 
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Aufgrund von Art. 3 Abs. 1a WSV wird der Kanton Bern etwas weniger Entschädigungen für den von 
Wölfen verursachten Schaden bezahlen müssen. Hierbei ist aber zu beachten, dass der Kanton Bern le-
diglich 20 % der Entschädigungen leistet und 80 % zulasten des Bundes gehen (vgl. Art. 10 Abs. 1 Bst. a 
und Abs. 3 JSV). Der Beratungsaufwand des JI bezüglich Verhütung von Wildschäden wird sich dage-
gen erhöhen. Die Minderausgaben und der erhöhte Beratungsaufwand des JI können jedoch nicht bezif-
fert werden. Die zusätzlichen Geldmittel von 5,7 Millionen Franken, die das Bundesparlament für die 
Alpsaison 2022 gesprochen hat, sind für Herdenschutzmassnahmen und nicht für die Entschädigung von 
durch den Wolf verursachten Schaden vorgesehen. 
 
Weitere finanzielle Auswirkungen hat die Vorlage nicht.  

4. Personelle und organisatorische Auswirkungen 

Die Vorlage hat keine personellen und organisatorischen Auswirkungen.  

5. Auswirkungen auf die Gemeinden 

Die Vorlage hat keine Auswirkungen auf die Gemeinden. 

6. Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 

Die Beurteilung anhand der Regulierungscheckliste hat ergeben, dass die Vorlage keine relevanten Aus-
wirkungen auf die administrative oder finanzielle Belastung von Unternehmen oder auf die Volkswirt-
schaft insgesamt hat.  

7. Ergebnis der Konsultation 

Insgesamt gingen im Rahmen des Konsultationsverfahrens betreffend Änderung der JaV und der JaDV 
28 Eingaben ein, 18 von Interessengruppen, vier von Parteien, zwei von Privatpersonen sowie je eine 
vom Conseil du Jura bernois (CJB), von der Jagdprüfungskommission (JPK), vom Bundesamt für Um-
welt (BAFU) und vom Amt für Wald und Naturgefahren (AWN). Die Vorlage wurde im Konsultationsver-
fahren von den verschiedenen Gruppen in Bezug auf einzelne Themen unterschiedlich aufgenommen. 
 
Der Einführung der neuen Voraussetzung, wonach für die Anerkennung von ausländischen Jagdprüfun-
gen die Ausbildungsanforderungen denjenigen des Kantons Bern entsprechen müssen, wurde grund-
sätzlich zugestimmt. Einzig der BWB befürchtet, dass durch die strengere Anerkennungspraxis das Ab-
schusskontingent für Schalenwild weiterhin nicht ausgenutzt werde. Die Vorschrift dient jedoch der Qua-
lität der Ausbildung, was im Interesse aller liegt. Zudem ist es unbelegt, dass durch diese Vorschrift we-
niger Tiere erlegt werden. Um auch die Möglichkeit einzuschränken, dass Personen im Ausland eine 
kurze Intensivausbildung absolvieren, um damit ein bernisches Jagdpatent zu erlangen und die berni-
sche Jagprüfung nicht ablegen zu müssen, wird nun zusätzlich verlangt, dass die betreffende Person 
mindestens zwei Jahre im jeweiligen Land Wohnsitz gehabt hat.  
 
Der kantonalbernische Wildhüterverband (KBWHV) und das AWN haben angeregt, Artikel 10 Absatz 3 
JaV zu überarbeiten, sodass die WEU jeweils für eine Jagdsaison die Ansitzjagd auch auf Rothirsche an 
Donnerstagen in Gebieten mit untragbarer oder absehbar untragbarer Wildschadensituation erlauben 
könne. Die Rothirschbestände haben in den letzten Jahren zugenommen und führen in Gebieten mit ei-
ner bestehenden Wildschadensituation zu zusätzlichen Schäden. Dieses Anliegen wird berücksichtigt 
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und Artikel 10 Absatz 3 JaV wird angepasst, da dies die Wald-Wild-Thematik lokal und regional entschär-
fen kann.  
 
Die Einführung eines beweglichen Kugelziels für das Lösen der Patente C (Rothirsch) und D (Wild-
schweine) wurde vom BEJB und dem Jagdverein Courtelary abgelehnt, unter anderem auch aufgrund 
ungenügender Infrastruktur der Schiessstände. Dies macht auch die JPK geltend. Pro Natura und der 
Schweizerische Tierschutz begrüssen die neue Regelung. Da den Schiessständen im Kanton Bern die 
Infrastruktur für diesen Treffsicherheitsnachweis fehlt und allenfalls mit einem Rückgang der Jagenden 
bei den Patenten C und D gerechnet werden muss, wenn dieser Treffsicherheitsnachweis auf ein beweg-
liches Kugelziel eingeführt wird, wird auf die Änderung verzichtet. 
 
Die vorgeschlagene Bestimmung, dass die jagdberechtigte Person bei der Schussabgabe mindestens 20 
Meter vom abgestellten Fahrzeug entfernt sein muss (Art. 22 Abs. 1 JaV), wurde mehrheitlich abgelehnt. 
Es wurde u.a. darauf hingewiesen, dass ein Abstand von 20 Meter eher schwierig zu kontrollieren und 
damit eine Unsicherheit beim Vollzug verbunden ist. Aufgrund dessen wird auf eine Änderung von Artikel 
22 Absatz 1 JaV verzichtet. Um die «Autopirsch» dennoch einschränken zu können, wird mit Artikel 19 
Absatz 4 eine neue Bestimmung eingeführt, wonach Schusswaffen während des Transports im Fahrzeug 
in einem Futteral oder in einem verschlossenen Waffenkoffer auf dem Rücksitz oder im Kofferraum mit-
zuführen sind. 
 
In der Konsultationsfassung wurde vorgeschlagen, dass auf Rotwild vom 1. bis 8. September nur die An-
sitzjagd erlaubt sein soll (Anhang 1 zu Art. 10 JaV). Der BWB und das BAFU unterstützen diese Ände-
rung nicht. Sie befürchten, dass diese Jagdmethode nicht zur gewünschten Rotwildregulierung führe, da 
die Drückjagd in den Kantonen mit hohen Rotwildbeständen zur erfolgreichsten Jagdmethode geworden 
sei. Diese Argumente sind nachvollziehbar und wurden aus anderen Kantonen bestätigt. Da die Jagd-
strecke aufgrund einer solchen Beschränkung der Jagdmethoden nicht oder schwieriger erreicht werden 
könnte, wird auf die vorgeschlagene Änderung verzichtet. 
 
Pro Natura, der WWF, die Berner Ala, der Schweizerische Tierschutz, die SP, die Grünen und die GLP 
unterstützen die Änderung, dass Schäden, die durch den Wolf verursacht werden, in der Tal-, Hügel- und 
in den Bergzonen I und II nur noch angemessen entschädigt werden, soweit alle zumutbaren Massnah-
men zur Verhütung dieser Schäden getroffen worden sind (Art. 3 Abs. 1a WSV). Der Wolf sei nun seit 15 
Jahren im Kanton Bern präsent und die Forderung nach besserem Herdenschutz dementsprechend alt. 
Die neue Regelung solle mithelfen, die Umstellung der Nutztierhalterinnen und -halter auf die Situation, 
dass im Kanton Bern überall mit Wölfen zu rechnen sei, angemessen vorzunehmen. Alle, die sich um 
Herdenschutz bemühten, sollten belohnt werden. Durch die Berücksichtigung der verschiedenen Bewirt-
schaftungszonen und die gewährte Übergangsfrist sei die vorgeschlagene Bestimmung sehr moderat. 
Der Bernischer Fleckviehzuchtverband (BFZV), die Kreiskommission Berner Oberland des Berner Bau-
ern Verbands (KKO BEBV), der Verband Bernischer Schafzuchtorganisationen (VBS), der Berner Ober-
ländische Schafzuchtverband (OSZV), der Verband Schweizerischer Berufsschäfer (VSB), der Verein 
Alpwirtschaft Bern (VAB), der Berner Bauern Verband (BEBV), die Branchenorganisation Schafe 
Schweiz, die SVP, die Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB), der Conseil du Jura bernois (CJB) 
und eine Privatperson lehnen die vorgeschlagene Bestimmung indes ab. Die zunehmende Wolfspopula-
tion stehe im Interesse der Gesellschaft, deshalb müsse die Allgemeinheit für Schäden und zusätzliche 
Aufwände aufkommen. Sollte an diesen Änderungen festgehalten werden, werde eine Gleichbehandlung 
sämtlicher Bergzonen gefordert. Auch in den Bergzonen I und II könnten Schutzmassnahmen einen un-
verhältnismässig hohen Aufwand erfordern.  
 
Die neue Regelung betreffend die Entschädigung des Schadens, der durch den Wolf verursacht wird, ist 
somit umstritten. Wenn die Schutzmassnahmen in der Tal-, Hügel- und in den Bergzonen I und II nicht 
zumutbar sind, wird der Schaden entschädigt. Sind dagegen die Schutzmassnahmen in der Tal-, Hügel- 
und in den Bergzonen I und II zumutbar, erfolgt künftig keine Entschädigung mehr. Die neue Regelung 
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betrifft zudem nur jenen Schaden, der durch den Wolf verursacht wird. Ansonsten wird an der bisherigen 
Regelung nichts geändert. Zudem werden auch keine höheren Anforderungen an den Herdenschutz ge-
stellt, was die einzelnen Massnahmen angeht. Die vorgeschlagene Regelung ist ausgewogen und stellt 
nach einer nun schon länger dauernden Wolfspräsenz einen guten Kompromiss dar, weshalb daran fest-
gehalten wird. 
 
Der Bernische Fleckviehzuchtverband (BFZV), die Kreiskommission Berner Oberland des Berner Bauern 
Verbands (KKO BEBV), der Verband Bernischer Schafzuchtorganisationen (VBS), der Berner Oberländi-
sche Schafzuchtverband (OSZV), der Verband Schweizerischer Berufsschäfer (VSB), der Verein Alpwirt-
schaft Bern (VAB) und der Berner Bauern Verband (BEBV) fordern ein Inkrafttreten des Artikels frühes-
tens ab dem 1. Januar 2025, da für die Information und Sensibilisierung der Tierhalterinnen und -halter 
(Tagungen und Schulungen wegen Covid nur eingeschränkt möglich) und für die Umsetzung von Mass-
nahmen eine längere Übergangsfrist notwendig sei. Zudem sei der Monat August inmitten der Weidesai-
son, ein Inkrafttreten der Änderung in dieser Zeit sei nicht sinnvoll. 
 
Damit Art. 3 Abs. 1a WSV nicht während der Weidesaison in Kraft tritt, wird die entsprechende Über-
gangsfrist bis 1. Dezember 2023 verlängert (Art. T1-1 WSV). So haben die Tierhalterinnen und -halter ab 
Beschlussfassung der Änderungen über ein Jahr Zeit, um sich über mögliche Massnahmen zu informie-
ren und diese umzusetzen. Auch Tagungen und Schulungen sind zurzeit wieder uneingeschränkt mög-
lich, da die Restriktionen für Veranstaltungen aufgrund der Covid-Pandemie aufgehoben wurden. 
 
Die Tierschutz- und Naturschutzorganisationen, der KBWHV, die CAJB, die Grünen und die SP unter-
stützen grundsätzlich die neue Regelung bezüglich Zäune und deren Entfernung (Art. 9a und 9b 
WTSchV), verlangen jedoch teilweise Verschärfungen. Auch die Bauernverbände, die Tierzucht- und 
Schafzüchterorganisationen sowie die SVP tragen die neue Regelung grundsätzlich mit, verlangen aber 
Erleichterungen. Die vorgeschlagene Fassung der Bestimmungen ist ausgewogen und stellt einen guten 
Kompromiss zwischen den beiden Positionen dar. Es wird somit daran festgehalten.  
 


